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Landkreis Diepholz 
 

Bekanntmachung des Landkreises Diepholz  
- Aktenzeichen: 63 DH 01242/2017/71 - 

 
Regenerativ GmbH & Co.KG, Herr Henning Brümmer, Bokeler Str. 35, 27257 Affinghausen, hat die 
Errichtung eines Gärrestlagers mit Abdeckung, die Errichtung einer Siloplatte mit Seitenwänden und 
vorgelagerter Manipulierfläche, die Änderung der Inputstoffe sowie den Betrieb der Gesamtanlage 
nach §§ 4 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14.05.1990 (BGBl. I 
S. 880) in der zurzeit gültigen Fassung beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung  Affinghausen    Affinghausen    Affinghausen    Affinghausen    Affinghausen 
Flur  24    24      24         24          24 
Flurstück  5    6/2      6/3         33/5          6/5 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 9 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 2 des Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) 
hat im Wesentlichen Folgendes ergeben: 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass archäologische Funde im Rahmen der Realisierung des Bauvorha-
bens auftreten werden. Die sich daraus ggf. ergebenden Umweltauswirkungen sind allerdings be-
grenzt. 
 
Die prüfrelevanten Schutzgebiete und –objekte weisen ausreichende Abstände auf.  
Die festgestellten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden im Rahmen der Eingriffsregelung  
behandelt. Schützenswerte Biotopstrukturen sind nicht direkt betroffen.  
 
Somit ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
im Auftrag 
Fenker 
 
 

Gemeinde Stuhr 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Fahre nhorst 
Bebauungsplan Nr. 23/213 „Waldsiedlung Fahrenhorst“  

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 A bs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 23.08.2017 den o. g. Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 
BauGB beschlossen und die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dazu sowie die Örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 84 NBauO. 
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Der räumliche Geltungsbereich des vorgenannten Bebauungsplanes ist aus dem untenstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung wird der o. g. Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-304), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 22.09.2017 
Niels Thomsen 
Bürgermeister 
 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Stuhr  
Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungs planes Nr. 23/17b-2. „Windhorst“ 

 2. Änderung gemäß § 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (B auGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 27.09.2017 die Satzung der Veränderungssperre gemäß § 16 
BauGB beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist aus dem untenstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich. 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung über die Veränderungssperre in Kraft.  
 
Die Satzung kann während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-304), eingesehen werden. 
 
Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB u nd Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4  BauGB: 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB ge-
nannten Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen der in § 214 Abs. 2 genannten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel im Abwägungsvorgang dann unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes bzw. den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist dabei darzulegen. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 28.09.2017 
Niels Thomsen 
Bürgermeister 
 
 

Satzung 
über den Schutz des Baum-, Hecken- und Gehölzbestan des in der Gemeinde Stuhr 

(Baumschutzsatzung) in der Fassung der 3. Änderungs satzung vom 02.10.2017 
 

Aufgrund des § 29 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) i. V. m. den §§ 22, 14 und 15 des Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. 
GVBl. S. 104) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 02. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48) hat der Rat der Gemeinde Stuhr in seiner Sitzung am 
27.09.2017 die nachstehende Satzung über den Schutz des Baum-, Hecken- und Gehölzbestandes in 
der Gemeinde Stuhr (Baumschutzsatzung) beschlossen: 

 
§ 1 

Schutzzweck 
Nach Maßgabe dieser Satzung werden die Bäume in der Gemeinde Stuhr vor schädlichen Einwirkun-
gen oder Handlungen geschützt, weil sie 
 
a) das Orts- und Landschaftsbild beleben und gliedern, 
 
b) zur Verbesserung der Lebensqualität sowie des Kleinklimas beitragen, 

 
c) die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes fördern und sichern, 
 
d) der Luftreinhaltung und 
 
e) als Lebensraum für eine artenreiche Tierwelt dienen. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Stuhr. 
 

§ 3 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Geschützt sind 
 

a) Laubbäume mit einem Stammumfang von 80 cm und mehr, sowie Gruppen von mindestens 
fünf Bäumen – deren Abstand zueinander zwischen den Stämmen am Erdboden gemessen 
nicht mehr als 5 m beträgt – , deren Stammumfang mindestens je 30 cm beträgt, jeweils ge-
messen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden. Liegt der Kronenansatz unter dieser 
Höhe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend. Mehrstämmige Bäume 
sind dann geschützt, wenn mindestens zwei Stämme einen Stammumfang von jeweils min-
destens 30 cm aufweisen, 

 
b) Gehölze unabhängig von ihrer Größe, soweit sie Ersatzanpflanzungen im Sinne der §§ 9 und 

10 sind, 
 

c) Begleitgrün an Straßen, Wegen und Gewässern sowie Hecken sind ohne Begrenzung des 
Stammumfanges geschützt. Als Hecken gelten in Zeilenform gewachsene Gehölzstreifen be-
stehend aus Sträuchern und Bäumen mit einer Mindesthöhe von 1 m und einer Mindestlänge 
von 5 m. Der Schutz gilt auch, wenn durch Pflege- und Erhaltungsarbeiten die Mindesthöhe 
von 1 m unterschritten wird, 
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d) nicht gewerblich genutzte Obstbäume auf Obstwiesen von mindestens 500 m² Grundfläche, 
die in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden gemessen einen Stammumfang von 50 cm 
und mehr aufweisen. 

 
(2) Ausgenommen sind  
 

a) alle Bäume, die innerhalb eines Waldes im Sinne des Landeswaldgesetzes stehen, 
 

b) Hofwald von landwirtschaftlichen Betrieben, die im Haupt- und Nebenerwerb bewirtschaftet 
werden, 

 
c) Hecken, die im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes oder auf bebauten Grundstü-

cken stehen, 
 

d) alle Bäume, die aufgrund der §§ 16 ff. NAGBNatSchG unter einem gleichwertigen Schutz ste-
hen, 

 
e) alle Bäume, die von § 28 Abs. 1 BNatSchG erfasst sind, 

 
f) alle Bäume, die zu gewerblichen Zwecken (z. B. in Baumschulen, Gärtnereien und Obst-

baumkulturen bzw. -plantagen) kultiviert oder angebaut werden, 
 

g) Birken, Pappeln und Weiden, soweit sie nicht unter § 3 Abs. 1 c) fallen, und Obstbäume, so-
weit sie nicht unter § 3 Abs. 1 d) fallen. Geschützt bleiben jedoch Kopfweiden, Esskastanien- 
und Walnussbäume, 

 
h) alle Reihenhausgrundstücke mit einer Grundstücksbreite von unter 7 m. 

 
(3) Diese Satzung gilt auch für Bäume, die aufgrund der Festsetzungen eines Bebauungsplanes zu 

erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 
 

§ 4 
Verbotene Maßnahmen 

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es verboten, geschützte Bäume, Hecken und Gehölze zu 
entfernen, zu zerstören, zu schädigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verändern.  
Eine Veränderung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn an geschützten Gehölzen Eingriffe vor-
genommen werden, die das charakteristische Aussehen wesentlich verändern oder das natürli-
che Wachstum verhindern oder verhindern können. 
 
Unter Veränderungen im Sinne des Satzes 1 fallen nicht die üblichen Pflege- und Erhaltungs-
maßnahmen, ebenso Maßnahmen im Rahmen eines ordnungsgemäßen Betriebes von Baum-
schulen oder Gärtnereien. Hierunter fallen auch nicht unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwen-
dung einer unmittelbar drohenden Gefahr. Sie sind der Gemeinde, soweit dies mit der Gefahren-
abwehr vereinbar ist, vorher anzuzeigen. Ist die vorherige Anzeige mit der Gefahrenabwehr un-
vereinbar, so ist die Maßnahme unverzüglich nach ihrer Durchführung der Gemeinde anzuzei-
gen. 

 
(2) Als Schädigung im Sinne des Absatzes 1 kommen auch Störungen des Wurzelbereiches der 

Bäume, Hecken und Gehölze in Betracht, insbesondere durch 
 

a) Befestigung der Fläche mit einer wasserundurchlässigen Decke (z. B. Asphalt, Beton), 
 

b) Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen, 
 

c) Lagern oder Anschütten von Salzen, Ölen, Säuren oder Laugen und anderen schädlichen 
Stoffen, 

 
d) Austreten lassen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen, 

 
e) Anwendung von Herbiziden, soweit sie für die Gehölze schädlich sind, 
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f) Anwendung von Streusalzen, soweit der Kronenbereich nicht zu befestigten Straßenfläche 
gehört, 

 
g) wurzelzerstörende Bodenbearbeitung, 

 
h) Grundwasserabsenkung oder -anhebung in erheblichem Umfang. 

 
(3) Absatz 2 a) und b) gelten nicht für Bäume an öffentlichen Straßen, wenn auf andere Weise Vor-

sorge gegen ein Absterben der Bäume getroffen ist (z. B. Einrichtungen zur Bewässerung, Belüf-
tung, Nährstoffzuführung). 

 
(4) Es ist verboten, Heckenpflanzen – ausgenommen § 3 Abs. 2 c) – zu beseitigen, insbesondere sie 

zu roden und abzutragen oder zu beschädigen. Als Beschädigungen gelten auch das Ausbre-
chen von Zweigen, das Verletzen des Wurzelwerkes und jede andere Maßnahme, die geeignet 
ist, das Wachstum der Hecke nachteilig zu beeinflussen. 

 
Weiterhin darf die im Rahmen eines Verjüngungsrückschnittes verbleibende Hecke eine Höhe 
von 60 cm nicht unterschreiten. 

 
§ 5 

Anordnung von Maßnahmen 
(1) Die Gemeinde Stuhr kann anordnen, dass die Eigentümerin bzw. der Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigte eines Grundstückes bestimmte Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum 
Schutz von gefährdeten Gehölzen im Sinne des § 3 dieser Satzung trifft. Das gilt insbesondere, 
wenn Baumaßnahmen vorbereitet oder durchgeführt werden sollen. 

 
(2) Die Gemeinde Stuhr kann anordnen, dass die Eigentümerin bzw. der Eigentümer oder Nut-

zungsberechtigte die Durchführung bestimmter Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an geschütz-
ten Bäumen und Hecken, deren Durchführung der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten selbst nicht zumutbar ist, duldet. 

 
§ 6 

Ausnahmen und Befreiungen 
(1) Von den Verboten des § 4 ist auf Antrag eine Ausnahme zu erteilen, wenn 
 

a) die Eigentümerin bzw. der Eigentümer oder eine sonst berechtigte Person aufgrund von Vor-
schriften des öffentlichen und privaten Rechts verpflichtet ist, die Bäume, Hecken und Gehöl-
ze zu entfernen oder zu verändern und sie bzw. er sich nicht in zumutbarer Weise von dieser 
Verpflichtung befreien kann, 

 
b) eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter un-

zumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann, 
 

c) von einem Baum Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und 
die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand zu beheben sind, 

 
d) ein Baum krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses 

daran mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist, 
 

e) sonst die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den Vorschriften des Niedersächsi-
schen Wassergesetzes nicht durchzuführen ist. 

 
Die Erlaubnisvoraussetzungen zu a) bis e) sind von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
(ggf. durch eine öffentlich vereidigte Sachverständige bzw. einen öffentlich vereidigten Sachver-
ständigen) nachzuweisen. 
 

(2) Von den Verboten des § 4 kann im Übrigen auf Antrag eine Befreiung erteilt werden, wenn das 
Verbot im Einzelfall  

 
a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist oder 
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b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder 
 

c) überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 
 
(3) Ausnahmen und Befreiungen sind nicht zu beantragen, wenn die nach § 4 verbotenen Maßnah-

men aufgrund eines rechtskräftigen Planfeststellungsverfahrens durchgeführt werden müssen, 
soweit die Zulässigkeit eines Vorhabens im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Be-
lange, auch die des Naturschutzes und der Landschaftspflege, festgestellt wurde. 

 
(4) Für Maßnahmen, die ausschließlich oder überwiegend Zwecken 
 

a) des öffentlichen Verkehrs, 
 

b) der Ver- und Entsorgung oder 
 

c) des Schutzes vor Überflutungen und Hochwasser 
 

dienen, können auf Antrag generelle Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Diese Erlaubnisse 
sind widerruflich oder befristet zu erteilen. 

 
§ 7 

Verfahren für Ausnahmen und Befreiungen 
(1) Die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung gemäß § 6 ist bei der Gemeinde schriftlich unter 

Darlegung der Gründe und Beifügung eines Lageplanes zu beantragen. Von der Vorlage eines 
Lageplanes kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn auf andere Weise (z. B. Lageskizzen, 
Fotos) die Bäume, Hecken und Gehölze, auf die sich der Antrag bezieht, sowie Standort, Art, 
Höhe und bei Bäumen der Stammumfang ausreichend dargestellt sind. 

 
(2) Die Erlaubnis aufgrund einer beantragten Ausnahme oder Befreiung wird schriftlich erteilt. Sie 

kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden, widerruflich oder befristet erteilt werden. Der 
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt werden, bestimmte Schutz- 
und Pflegemaßnahmen zu treffen oder Bäume bestimmter Art und Größe als Ersatz für entfernte 
Bäume auf seine Kosten zu pflanzen und zu erhalten. 

 
§ 8 

Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren 
(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt, so 

sind im Lageplan die auf dem Grundstück vorhandenen geschützten Gehölze im Sinne des § 3, 
ihr Standort, die Art, der Stammumfang und Kronendurchmesser einzutragen. 

 
(2) Wird die Baugenehmigung für ein Bauvorhaben beantragt, bei dessen Verwirklichung geschützte 

Gehölze entfernt, zerstört, geschädigt oder verändert werden sollen, so ist der Antrag auf Ertei-
lung einer Ausnahme oder Befreiung gemäß § 7 Abs. 1 dem Bauantrag beizufügen. 
 

(3) Befinden sich auf dem Baugrundstück geschützte Gehölze, für die keine  Ausnahme oder Befrei-
ung gemäß § 6 erteilt wurde, so sind diese durch Maßnahmen im Sinne von § 5 Abs. 1 vor etwai-
gen Schäden durch das Bauvorhaben zu schützen, sofern durch die geplanten Baumaßnahmen 
die Gefahr einer Beeinträchtigung der Gehölze besteht.  

 
(4) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben auf einem Grundstück ohne geschützten Baumbe-

stand beantragt, so ist dem Bauantrag eine Erklärung beizufügen, dass sich geschützte Bäume 
nicht auf dem Grundstück oder angrenzenden Grundstücken befinden (Negativerklärung). 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Bauvoranfragen und Vorhaben, für die nach den Vorschriften 

der Niedersächsischen Bauordnung kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird. 
 

§ 9 
Ersatzpflanzungen 

(1) Wird eine Ausnahme oder Befreiung erteilt, so hat die Antragstellerin bzw. der Antragsteller auf 
ihre bzw. seine Kosten für jeden entfernten geschützten Baum als Ersatz einen neuen Baum auf 
einem Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung zu pflanzen und zu pflegen und erhalten 
(Ersatzpflanzung). Die Ersatzpflanzung soll auf dem Grundstück des gefällten Baumes erfolgen. 
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(2) Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des entfernten Baumes. Beträgt der 
Stammumfang des entfernten Baumes, gemessen in 1 m Höhe über dem Erdboden, bis zu 
150 cm, ist als Ersatz ein Baum derselben oder zumindest gleichwertigen Art mit einem Mindest-
umfang von 14 bis 16 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden zu pflanzen. 
Beträgt der Umfang mehr als 150 cm, ist für jeden weiteren angefangenen Meter Stammumfang 
ein zusätzlicher Baum der vorgezeichneten Art zu pflanzen. Für Baumgruppen ist als Ersatz eine 
Heckenpflanzung möglich. Wachsen die zu pflanzenden Bäume bzw. Hecken nicht an, ist die Er-
satzpflanzung zu wiederholen. 

 
Die Vorschriften des Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetzes sind zu beachten. Können die 
dort geforderten Abstände nicht eingehalten werden, so können alternativ nach pflichtgemäßem 
Ermessen andere gleichwertige Ersatzanpflanzungen gefordert werden. 

 
(3) Stehen der Ersatzpflanzung auf dem Grundstück tatsächliche oder rechtliche Gründe ganz oder 

teilweise entgegen, so soll die Antragstellerin bzw. der Antragsteller Ersatz in Geld leisten (Er-
satzzahlung). Die Höhe der Ersatzzahlung richtet sich nach dem Erwerbswert der zu pflanzenden 
Gehölze, der sich aus den Vorgaben des Absatzes 2 für die Ersatzpflanzung ergibt, zuzüglich ei-
ner Pflanz- und Pflegekostenpauschale in Höhe von 90 Prozent des Nettoerwerbspreises für die 
Ersatzgehölze. Die Ersatzzahlung ist an die Gemeinde Stuhr zu entrichten. 

 
(4) Von den Regelungen der Absätze 1 bis 3 können in besonders begründeten Fällen Ausnahmen 

zugelassen werden. 
 

Die Ersatzpflanzung ist insbesondere unter Berücksichtigung der jährlichen Pflanzperiode unver-
züglich vorzunehmen. Bei der Pflanzung ist eine für die Entwicklung des Baumes ausreichend 
große unversiegelte Fläche anzulegen (Baumscheibe), oder, soweit dieses nicht möglich ist, 
durch andere technischen Einrichtungen eine ausreichende Versorgung des Baumes zu sichern. 
Die Pflanzung ist fach- und sachgerecht durchzuführen. 

 
§ 10 

Folgenbeseitigung 
(1) Wer entgegen § 4 ohne Erlaubnis geschützte Gehölze entfernt, zerstört, schädigt oder ihre Ge-

stalt wesentlich verändert, ist verpflichtet, auf eigene Kosten die entfernten oder zerstörten Bäu-
me und Heckengehölze durch Neuanpflanzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die 
sonstigen Folgen der verbotenen Handlung zu beseitigen. 

 
Die Gemeinde Stuhr wird entsprechende Verstöße der Unteren Naturschutzbehörde anzeigen. 
Die Ersatzanpflanzungen genießen den Schutz dieser Satzung, auch wenn sie die in § 3 Abs. 1 
und 2 genannten Voraussetzungen noch nicht erfüllen. 

 
(2) Die gleichen Verpflichtungen treffen die Eigentümerin bzw. den Eigentümer oder die Nutzungsbe-

rechtigte bzw. den Nutzungsberechtigten, wenn ein Dritter die geschützten Bäume entfernt, zer-
stört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert hat und der Eigentümerin bzw. dem Ei-
gentümer oder der Nutzungsberechtigten bzw. dem Nutzungsberechtigten ein Ersatzanspruch 
gegen den Dritten zusteht. 

 
(3) Steht der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten ein solcher Ersatzan-

spruch nicht zu, hat sie bzw. er Maßnahmen der Gemeinde Stuhr nach Absatz 1 zu dulden. 
 

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 
NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
a) geschützte Bäume, Hecken- und Schutzgehölze entgegen § 4 ohne Erlaubnis entfernt, 

zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder derartige Eingriffe vornehmen 
lässt,  

 
b) nach § 5 angeordnete Maßnahmen, Auflagen oder Bedingungen nicht erfüllt oder notwendige 

Schutzmaßnahmen nach § 8 Abs. 3 unterlässt, 
 

c) im Rahmen einer gemäß §§ 6, 7 erteilten Erlaubnis sonstige Anordnungen nicht erfüllt, 
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d) eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 letzter Satz und § 8 unterlässt, 
 

e) nach § 9 keine oder lediglich teilweise Ersatzpflanzungen durchführt und unterhält und/oder 
keine oder lediglich teilweise Ersatzzahlungen entrichtet oder 

 
f) entgegen § 10 einer Aufforderung zur Folgenbeseitigung nicht nachkommt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 

25.000 € geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- oder Landesrecht 
mit Strafe bedroht ist. 

 
§ 12 

In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung über den Schutz des Baum- und Heckenbestandes der Gemeinde Stuhr vom 02. Juli 2003 
außer Kraft. 
 
Stuhr, den 28.09.2017 
      L. S. 
Gez. Unterschrift 
Niels Thomsen 
Bürgermeister 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Stuhr über die notwendigen Einstellplä tze für Wohneinheiten 

als örtliche Bauvorschrift (Stellplatzsatzung) 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48) in Verbindung mit 
§§ 47, 84 Abs. 1 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 
(Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert am 06.04.2017 (Nds. GVBl. S. 116) hat der Rat der Gemeinde 
Stuhr in seiner Sitzung am 27.09.2017 folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde Stuhr.  
 
(2) Sie gilt für die Nutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken, diese sind insbesondere Einfamilienhäu-
ser, Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen. 
 
(3) Auf alle übrigen Nutzungen, die nicht von der hier geregelten Nutzung zu Wohnzwecken erfasst 
sind, sind die jeweils gültigen Richtzahlen der Ausführungsbestimmungen zu § 47 der NBauO des 
zuständigen Niedersächsischen Ministeriums anzuwenden. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Einstellplätzen 

Die Verpflichtung zur Herstellung von Garagen und Stellplätzen (Einstellplätzen) besteht bei der Er-
richtung von Gebäuden und Gebäudeteilen, die den in § 1 Abs. 2 aufgeführten Wohnzwecken, dienen. 
Die Erweiterung vorhandener baulicher Anlagen oder die Umnutzung von baulichen Anlagen für eine 
Wohnnutzung stehen dabei der Errichtung baulicher Anlagen zum Zwecke einer Wohnnutzung gleich.  
 

§ 3 
Anzahl der notwendigen Einstellplätze 

(1) Unabhängig von der Größe der Wohneinheit ist von einem Mindestbedarf von 2 Einstellplätzen je 
Wohneinheit auszugehen.  
 
(2) Bei Erweiterung bestehender Wohnanlagen um zusätzliche Wohneinheiten, gilt der Mindestbedarf 
nach Abs. 1 für die neu entstehenden Wohneinheiten. Die in diesem Zusammenhang entstehende 
Zahl der Einstellplätze wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. § 47 Abs. 1 Satz 2 NBauO gilt 
entsprechend.   
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(3) Bei Nutzungsänderungen von baulichen sowie anderen Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangs-
verkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, wird nur der durch diese Nutzungsänderung zu 
Wohnzwecken bedingte zusätzliche Stellplatzmehrbedarf nach Abs. 1 in Ansatz gebracht. Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
(4) Bei baulichen oder sonstigen Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung der Gebäude ist der Bedarf 
für die jeweilige Nutzungsart getrennt zu ermitteln. Bei Anlagen mit Mehrfachnutzung der jeweiligen 
Nutzungseinheit ist die Nutzungsart mit dem größeren Stellplatzbedarf maßgebend.  
 
(5) Regelungen in Bebauungsplänen oder sonstigen städtebaulichen Satzungen, die von den Rege-
lungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

 
§ 4 

Inkrafttreten  
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Stuhr, den 28.09.2017  
      L. S.  
Gez. Unterschrift 
Niels Thomsen 
Bürgermeister 
 
 

Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
Gemeinde Stemshorn 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 
 

Der Rat der Gemeinde Stemshorn hat in seiner Sitzung am 18.09.2017 die Jahresabschlüsse für die 
Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen und dem Gemein-
de-direktor die Entlastung für die jeweiligen Haushaltsjahre erteilt. Gemäß § 129 Abs. 2 Satz 1 
NKomVG werden hiermit die Beschlüsse über die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 sowie über 
die Entlastungen öffentlich bekannt gemacht. Die Jahresabschlüsse und die um die Stellungnahmen 
des Gemeindedirektors ergänzten Schlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes liegen gem. §§ 129 
Abs. 2 und 156 Abs. 4 NKomVG vom Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde 
„Altes Amt Lemförde“, Bahnhofstraße 10 A, 49448 Lemförde, Zimmer 12, während der Dienststunden 
öffentlich aus. 
 
Lemförde, den 19.09.2017 
Der Gemeindedirektor 
In Vertretung 
Bühning 
 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
Gemeinde Kirchdorf 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 29.08.2017 den Bebauungsplan Nr. 42 
„Kampstraße“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 (8) BauGB beschlossen. 
Das Planverfahren wurde gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
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Bebauungsplan Nr. 42 „Kampstraße“  
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die vg. Bebauungsplanänderung in Kraft. Die Bebauungsplanände-
rung nebst Begründung kann ab sofort bei der Gemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirch-
dorf, Zimmer 19, während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Die Planunterlagen sind ergänzend auch auf der Homepage der Samtgemeinde Kirchdorf unter 
www.kirchdorf.de/Bauen&Wohnen/Bauleitplanverfahren/Bebauungs-pläne sowie über das Lan-
desportal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich. 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 15.09.2017  
Gemeinde Kirchdorf 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Kemmann 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchdorf hat in seiner Sitzung am 29.08.2017 den Bebauungsplan Nr. 27 „Im 
Nordfeld – Teil B“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 (8) BauGB beschlos-
sen.  
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
 

Bebauungsplan Nr. 27„Im Nordfeld – Teil B“  
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der vg. Bebauungsplan in Kraft. Der Bebauungsplan nebst Begrün-
dung und Umweltbericht kann ab sofort bei der Gemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirch-
dorf, Zimmer 19, während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Die Planunterlagen sind ergänzend auch auf der Homepage der Samtgemeinde Kirchdorf unter 
www.kirchdorf.de/Bauen&Wohnen/Bauleitplanverfahren/Bebauungspläne sowie über das Landespor-
tal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich.  
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
4. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
5. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
6. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 18.09.2017  
Gemeinde Kirchdorf 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Kemmann 
 
 

Gemeinde Varrel 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Varrel hat in seiner Sitzung am 26.04.2017 den Bebauungsplan Nr. 12 „Im 
Westfelde II“ als Satzung gem. § 10 BauGB und die Begründung gem. § 9 (8) BauGB beschlossen.  
 
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. 
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Bebauungsplan Nr. 12 „Im Westfelde II“  
 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die vg. Bebauungsplanänderung in Kraft. Die Bebauungsplanände-
rung nebst Begründung kann ab sofort bei der Gemeinde Varrel, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, 
Zimmer 19, während der Sprechzeiten eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag    08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Die Planunterlagen sind ergänzend auch auf der Homepage der Samtgemeinde Kirchdorf unter 
www.kirchdorf.de/Bauen&Wohnen/Bauleitplanverfahren/Bebauungs-pläne sowie über das Lan-
desportal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich. 
    
Hinweis: 
 
Gemäß § 215 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden  
7. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften, 
8. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
9. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde Kirchdorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Kirchdorf, 15.09.2017  
Gemeinde Varrel 
Der Bürgermeister 
Hustedt 
 
 

Samtgemeinde Siedenburg 
Gemeinde Staffhorst 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Staffhorst  
für das Haushaltsjahr  2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Staffhorst in der Sitzung am 23.08.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  396.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 473.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 381.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 438.200 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 75.000 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 102.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 456.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 541.800 Euro 
 

§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 63.600 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
Siedenburg, 24.08.2017 
G. Lüschow  L.S. 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Schreiben vom 25.09.2017 (Az: FD 30-916-912) mitgeteilt, dass die 
Haushaltssatzung der Gemeinde Staffhorst nicht beanstandet wird. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sieben Werktage nach dieser Bekannt-
machung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg, Zimmer 26, zu den 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.  
 
Siedenburg, 26.09.2017 
Gemeinde Staffhorst 
Der Bürgermeister 
Lüschow 
 
 

Kirchenamt Sulingen 
 

FRIEDHOFSORDNUNG 
für den Friedhof der  

Evangelisch-lutherischen Marien-Kirchengemeinde Var rel in  
27259 Varrel, Landkreis Diepholz  

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Varrel am 7. August 2017 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
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§ 29 Trauerhalle/Aufbahrungshalle 
 
VII. Haftung und Gebühren 
§ 30 Haftung 
§ 31 Gebühren 
 
VIII. Schlussvorschriften 
§ 32 Inkrafttreten 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck  

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Varrel in seiner jewei-
ligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das Flurstück 20/2 Flur 9 Gemarkung Varrel in Größe von 
insgesamt 0,9945 ha. Eigentümer des Flurstückes ist die Evangelisch-lutherische Marien-
Kirchengemeinde Varrel.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Varrel hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung in 
einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 2 

Schließung und Entwidmung  
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
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(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 
§ 3 

Friedhofsverwaltung  
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Dienstleistungserbringern mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. 
 
(5) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 

II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 

Öffnungszeiten  
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den 
Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden. 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof  

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu 
unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung 
kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Gehölze oder 
Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen oder zu entfernen 
(z.B. Papierkörbe, Bänke etc.), 

b) Einfriedungen oder Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, soweit sie nicht als Wege die-
nen, unbefugt zu betreten. Gleiches gilt für fremde Grabstätten oder Grabeinfassungen, 

c) Die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. Fahrrä-
dern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern, zu befahren. Aus-genommen sind Kinderwagen 
und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofs-verwaltung, der Feuerwehr und oder Fahrzeu-
ge für Kranken- und Beerdigungstransporte, 

d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzubieten,  

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. digitale Speichermedien) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu ver-
werten, 
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g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 

h) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

i) zu lagern oder zu nächtigen, 

j) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen, 

k) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

l) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung von Per-
sonen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Sie kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Einwilligung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 6 
Dienstleistungen  

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 

Anmeldung einer Bestattung  
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei 
der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den. 
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§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend. 
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt sind, die eine Verwesung nicht innerhalb der 
festgesetzten Ruhefrist sicherstellen oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwasser zu verändern. 
 

§ 9 
Ruhezeiten  

(1) Die Ruhezeit für die Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch den 
Zeitpunkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist die Vor-
lage einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beiset-
zungsmöglichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 

IV. Grabstätten 
§ 11 

Allgemeines  
(1) Auf dem Friedhof werden nur Nutzungsrechte vergeben an: 
 

a) Reihengrabstätten (§ 13) 
b) Wahlgrabstätten (§ 14) 
c) Urnenreihengrabstätten (§ 15) 
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 16) 
e) Rasenreihengrabstätten für Särge (§ 17) 
f) Rasenurnenreihengrabstätten (§ 18) 
g) Rasenpartnergrabstätten für Särge (§ 19) 
h) Rasenpartnergrabstätten für Urnen (§ 20) 
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(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Bei Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stätten kann die Friedhofsverwaltung Ausnahmen zulassen. 
 
(3) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche beigesetzt werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig – bei oder kurz nach der Geburt – verstorbenes Kind oder zwei 
gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle beige-
setzt werden. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche beigesetzt 
werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner 
oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein na-
her Verwandter war. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 

a) für Särge 
 von Kindern:  Länge : 1,50 m;  Breite : 0,90 m;  
 von Erwachsenen : Länge : 2,50 m;  Breite : 1,20 m;  
 
b) für Urnen 
  Länge : 1,00 m;  Breite : 1,00 m 
 
c)  Rasenurnenreihengrabstätten: 
 Länge: 0,75 m; Breite: 0,75 m 

 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind. 
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Nutzungsrecht 

(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. 
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und 
Namensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so hat sie die 
daraus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst 
zu tragen. 
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(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen. 
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden. 
 

§ 13 
Reihengrabstätten  

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich ei-
ner Beisetzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer 
Reihengrabstätte darf nur ein Sarg beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. Die Verpflichtung nach § 27 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
§ 14 

Wahlgrabstätten  
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Eine Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist möglich. Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. Anstelle der Be-
scheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre verlängert werden. Ohne, dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nut-
zungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag um 
5, 10, 20 oder 30 Jahre verlängert werden. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages 
aufzufordern. Bei einer Beisetzung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte 
bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Ge-
bührenordnung. 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden: 
 

a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die  

eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach 

dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter die Nr. a) bis g) fallenden Erben,  

soweit es sich um natürliche Personen handelt. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den beisetzungsberechtigten 
Personen beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung der 
nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt 
werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzu-
lassen. Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen, bedarf eines Antrages der 
nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 
3 Nrn. a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
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(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen sei-
ner beisetzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehöri-
gen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen 
Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf des-
sen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht 
daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der 
in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 

 
§ 15 

Urnenreihengrabstätten  
(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung einer Asche der Reihe 
nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine Urne 
beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 16 
Urnenwahlgrabstätten  

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. In einer Urnenwahlgrabstelle kann nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Urnenwahlgrabstätten. 
 

§ 17 
Rasenreihengrabstätten für Särge 

(1) Rasenreihengrabstätten für Särge sind im Rasen eingebettete Grabstellen in einem von der Fried-
hofsverwaltung festgelegten Grabfeld. Rasenreihengrabstätten für Särge werden anlässlich einer Bei-
setzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben. In einer Rasenreihen-
grabstätte für Särge kann nur ein Sarg beigesetzt werden.  
 
(2) An Rasenreihengrabstätten für Särge werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – ver-
liehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasenreihengrabstätten für 
Särge (außer anlässlich der Bestattung) nicht gestattet. Hierfür steht für das gesamte Grabfeld eine 
entsprechend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung. 
 
(3) Bei Rasenreihengrabstätten für Särge sind im gesamten Gräberfeld grundsätzlich einheitlich pro 
Grabstelle bruchsichere Grabplatten in einer Größe von maximal 0,30 x 0,40 m vorgeschrieben. Auf 
der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen einzugravieren. Die 
Grabplatten müssen oberflächenbündig in die Rasenfläche eingelassen werden, so dass ein Mähren 
der Rasenfläche ungehindert möglich ist. Alle Maßnahmen hierzu sind innerhalb der auch für alle üb-
rigen Grabstätten geltenden Fristen von den Nutzungsberechtigten zu veranlassen und die Kosten 
dafür zu tragen. Die Prüfung der Errichtung und Gestaltung der Grabplatten ist mit der Nutzungsge-
bühr abgedeckt.  
 
(4) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten für Särge. 
 

§ 18  
Rasenurnenreihengrabstätten  

(1) Rasenurnenreihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen für Urnen in einem von der 
Friedhofsverwaltung festgelegten Grabfeld. Rasenurnenreihengrabstätten werden anlässlich einer 
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Beisetzung einer Asche der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben. In einer Rasenurnenrei-
hengrabstätte darf nur eine Asche beigesetzt werden.  
 
(2) An Rasenurnenreihengrabstätten werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – verliehen. 
Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder 
sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasenurnenreihengrabstätten 
(außer anlässlich der Bestattung) nicht gestattet. Hierfür steht für das gesamte Grabfeld eine entspre-
chend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung. 
 
(3) Bei Rasenurnenreihengrabstätten sind im gesamten Gräberfeld grundsätzlich einheitlich pro Grab-
stelle bruchsichere Grabplatten in einer Größe von maximal 0,30 x 0,40 m vorgeschrieben. Auf der 
Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen einzugravieren. Die Grab-
platten müssen oberflächenbündig in die Rasenfläche eingelassen werden, so dass ein Mähren der 
Rasenfläche ungehindert möglich ist. Alle Maßnahmen hierzu sind innerhalb der auch für alle übrigen 
Grabstätten geltenden Fristen von den Nutzungsberechtigten zu veranlassen und die Kosten dafür zu 
tragen. Die Prüfung der Errichtung und Gestaltung der Grabplatten ist mit der Nutzungsgebühr abge-
deckt.  
 
(4) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.  
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenurnenreihengrabstätten. 
 

§ 19 
Rasenpartnergrabstätten für Särge 

(1) Rasenpartnergrabstätten für Särge stehen in einer gesondert ausgewiesenen Anlage zur Verfü-
gung. 
 
(2) Rasenpartnergrabstätten für Särge werden im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist vergeben und 
können mit zwei Särgen belegt werden. 
 
(3) Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht der gesamten Grabstätte an die neue Ruhefrist 
anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten Bestattung hinaus ist nicht mög-
lich.  
 
(4) Läuft die Ruhezeit nach der ersten Beisetzung ab, ohne dass die zweite Beisetzung durchgeführt 
wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag verlängert werden. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.  
 
(5) An Rasenreihengrabstätten für Särge werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – ver-
liehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasenreihengrabstätten für 
Särge (außer anlässlich der Bestattung) nicht gestattet. Hierfür steht für das gesamte Grabfeld eine 
entsprechend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung. 
 
(6) Bei Rasenreihengrabstätten für Särge sind im gesamten Gräberfeld grundsätzlich einheitlich pro 
Grabstelle bruchsichere Grabplatten in einer Größe von maximal 0,30 x 0,40 m vorgeschrieben. Auf 
der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen einzugravieren. Die 
Grabplatten müssen oberflächenbündig in die Rasenfläche eingelassen werden, so dass ein Mähren 
der Rasenfläche ungehindert möglich ist. Alle Maßnahmen hierzu sind innerhalb der auch für alle üb-
rigen Grabstätten geltenden Fristen von den Nutzungsberechtigten zu veranlassen und die Kosten 
dafür zu tragen. Die Prüfung der Errichtung und Gestaltung der Grabplatten ist mit der Nutzungsge-
bühr abgedeckt.  
 
(7) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
 

§ 20 
Rasenpartnergrabstätten für Urnen 

(1) Rasenpartnergrabstätten für Urnen stehen in einer gesondert ausgewiesenen Anlage zur Verfü-
gung. 
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(2) Rasenpartnergrabstätten für Urnen werden im Todesfall für die Dauer der Ruhefrist vergeben und 
können mit zwei Urnen belegt werden. 
 
(3) Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht der gesamten Grabstätte an die neue Ruhefrist 
anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
Eine Verlängerung der Nutzungszeit über die Ruhefrist der zweiten Bestattung hinaus ist nicht mög-
lich.  
 
(4) Läuft die Ruhezeit nach der ersten Beisetzung ab, ohne dass die zweite Beisetzung durchgeführt 
wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag verlängert werden. Die 
Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.  
 
(5) An Rasenreihengrabstätten für Urnen werden keine Gestaltungsrechte – gleich welcher Art – ver-
liehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen 
oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind auf Rasenreihengrabstätten für 
Urnen (außer anlässlich der Bestattung) nicht gestattet. Hierfür steht für das gesamte Grabfeld eine 
entsprechend gekennzeichnete Fläche zur Verfügung. 
 
(6) Bei Rasenreihengrabstätten für Urnen sind im gesamten Gräberfeld grundsätzlich einheitlich pro 
Grabstelle bruchsichere Grabplatten in einer Größe von maximal 0,30 x 0,40 m vorgeschrieben. Auf 
der Grabplatte ist mindestens der Name und Vorname des/der Verstorbenen einzugravieren. Die 
Grabplatten müssen oberflächenbündig in die Rasenfläche eingelassen werden, so dass ein Mähren 
der Rasenfläche ungehindert möglich ist. Alle Maßnahmen hierzu sind innerhalb der auch für alle üb-
rigen Grabstätten geltenden Fristen von den Nutzungsberechtigten zu veranlassen und die Kosten 
dafür zu tragen. Die Prüfung der Errichtung und Gestaltung der Grabplatten ist mit der Nutzungsge-
bühr abgedeckt.  
 
(7) Die laufende Pflege der Rasenfläche erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
 

§ 21 
Rückgabe von Grabstätten  

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an 
Grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(2) Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. 
 
(3) Bei der Rückgabe einer Grabstätte ist dieses von der nutzungsberechtigen Person auf ihre Kosten 
abzuräumen. § 27 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 22 
Bestattungsverzeichnis  

Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechten 
und der Ruhezeiten. 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
§ 23 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten  
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck 
und die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wer-
den.  
 
(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen. Anpflanzungen sind nur 
innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, und dürfen nur so gesetzt oder verändert werden, 
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dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern 
ausgeschlossen ist. Das Belegen der Grabstätten mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstelle einer 
Bepflanzung ist nicht erwünscht. 
 
Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsigen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit verbun-
denen Beeinträchtigung anderer Grabstätten nicht erlaubt. Die Friedhofsverwaltung kann auf schriftli-
chen Antrag Ausnahmen zulassen. Anpflanzungen dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. 
Wenn die Anpflanzungen infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, sind diese auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
 
Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.  
 
(4) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. 
Sofern ein ordnungsgemäßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung 
durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine vorherige Aufforde-
rung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu 
entfernen, wenn damit das Ausheben ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal 
der Friedhofsverwaltung auch berechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie 
Grabmale, Einfassungen und Fundamente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für 
einen ordnungsgemäßen Grabaushub notwendig erscheint. 
 
(5) Grababdeckungen (z.B. Beton, Teerpappe u.ä.) sowie die Einbringung von wasserundurchlässi-
gem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen kön-
nen, sind nicht zulässig. 
 
(6) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt eine öffentliche auf 6 
Monate befristete Aufforderung zur Beseitigung der Mängel. Werden die Mängel nicht in der gesetzten 
Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
einebnen und begrünen lassen. Grabmale können nur gemäß § 27 entfernt werden  
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen. 
 
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen. 
 
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. Gleiches gilt für chemische Schädlingsbekämpfungs- und Reinigungsmittel. 
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen. 
 

 § 24 Grabgewölbe  
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. 
 

§ 25 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen  

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen. 
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(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen: 
 

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung. 

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbedatum 
des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden soll. 
 
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
erhandwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.  
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke et cetera bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 
Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung dem Nutzungsberech-
tigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals 
gilt § 26. Abs. 3. 
 

§ 26 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen 

und sonstigen baulichen Anlagen  
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in Ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften 
zur Gestaltung der Grabmale beschließen. 
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich. 
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
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§ 27 
Entfernung von Grabmalen  

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der Grabstätte 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 28 handelt, bedarf die Entfernung der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwal-
tung die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. 
Ersatz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Fried-
hofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet.  
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen. 
 

§ 28 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale  

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung 
erhalten. 
 
VI. Benutzung der Trauerhalle/Aufbahrungshalle 

 
§ 29 

Trauerhalle/Aufbahrungshalle  
(1) Die Trauerhalle/Aufbahrungshalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur 
mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Trauerhal-
le/Aufbahrungshalle von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen 
spätestens ½ Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
 
(3) Ein Sarg, in dem ein Verstorbener liegt, der im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei dem der Verdacht einer solchen Krankheit 
zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufge-
stellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 
 

VII. Haftung und Gebühren 
§ 30 

Haftung 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmale, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
 

§ 31 
Gebühren  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
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VIII. Schlussvorschriften 
§ 32 

In-Kraft-Treten  
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemein-
de für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Varrel , den 7. August 2017 
Der Kirchenvorstand 
gez. Wiegmann, Vorsitzender 
gez. Pastor Preibusch, Kirchenvorstandsmitglied    Siegel 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 11. September 2017 
Der Kirchenkreisvorstand  
gez. van Veldhuizen, Bevollmächtigter      Siegel 
 
 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG 
für den Friedhof der Ev.-luth. St.-Marien-Kirchenge meinde Varrel 

in 27259 Varrel 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 31 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. St.-Marien-Kirchengemeinde Varrel in 27259 Varrel hat der Kirchenvorstand am 7. August 
2017 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines  

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner  

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld  

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
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(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren  
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung  von Nutzungsrechten an Grabstätten 
1. Reihengrabstätten:    
 für 30 Jahre je Grabstelle:  100,00 Euro  
    
2. Wahlgrabstätten:   150,00 Euro  
 a) für 30 Jahre je Grabstelle   
 b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:  5,00 Euro  
    
3. Urnenreihengrabstätten:    
 für 30 Jahre je Grabstelle:  100,00 Euro  
    
4. Urnenwahlgrabstätten:    
 a) für 30 Jahre je Grabstelle  150,00 Euro  
 b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:   5,00 Euro  
    
5. Rasenreihengrabstätten für Särge    
 für 30 Jahre mit Pflege je Grabstätte:  1.500,00 Euro  
    
6.  Rasenurnenreihengrabstätten   1.000,00 Euro  
 für 30 Jahre mit Pflege je Grabstätte:   
    
7.  Rasenpartnergrabstätten für Särge    
 a) für 30 Jahre je Grabstelle:  3.300,00 Euro  
 b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:  110,00 Euro  
    
8. Rasenpartnergrabstätten für Urnen    
 a) für 30 Jahre je Grabstelle:  2.400,00 Euro  
 b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle  80,00 Euro  
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9.     Zusätzliche Beisetzung  einer Urne  
in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Abs. 4 der Friedhofsordnung  
eine Gebühr gemäß 2. b) oder 4 b) für alle Grabstellen der Grabstätte zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit. 
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 

II. Gebühren für die Benutzung der Trauerhalle/Aufb ahrungshalle 
1.  Gebühr für die Benutzung der Kühlkammer:    100,00 Euro 
2.  Gebühr für die Benutzung der Trauerhalle je Trauerfeier:   100,00 Euro 
 

III. Gebühren für die Genehmigung der Errichtung od er Änderung von Grabmalen: 
Für die Genehmigung zur Errichtung oder Änderung– je – :        25,00 Euro  

 
IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

(1) Für ein Jahr je Grabstelle:                              6,00 Euro  
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig. 
 
(3) Für Grabstätten nach § 17, § 18, § 19 und § 20 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr mit Zahlung der in § 6 Ziffer I. dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten. 
 

§ 7 
zusätzliche Leistungen  

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung und der öffentlichen Bekanntma-
chung zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft. 
 
Varrel, den 7. August 2017 
Der Kirchenvorstand 
gez. Wiegmann, Vorsitzender 
gez. Pastor Preibusch, Kirchenvorstandsmitglied    Siegel 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 5, Absatz 2 und Ab-
satz 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 11. September 2017 
Der Kirchenkreisvorstand 
gez. van Veldhuizen, Bevollmächtigter     Siegel 
 
 
 


